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§ 136

Wer unbefugt ein amtliches Siegel, welches von 
einer Behörde oder einem Beamten angelegt ist, um 
Sachen zu verschließen, zu bezeichnen oder in Be
schlag zu nehmen, vorsätzlich erbricht, ablöst oder be
schädigt oder den durch ein solches Siegel bewirkten 
amtlichen Verschluß aufhebt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder 
mit Geldstrafe bestraft.

§ 137

Wer Sachen, welche durch die zuständigen Be
hörden oder Beamten gepfändet oder in Beschlag ge
nommen worden sind, vorsätzlich beiseite schafft, zer
stört oder in anderer Weise der Verstrickung ganz 
oder teilweise entzieht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft.

§ 138

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung 
eines Friedensverrats nach § 80,
eines Fiochverrats nach den §§81 bis 83 Abs. 1, eines 
Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren 
Sicherheit nach den §§94 bis 96, 97 a, 100, 
eines Mordes, eines Totschlags,
eines Münzverbrechens, eines Raubes, einer räuberi
schen Erpressung eines Menschenraubes, einer Ver
schleppung, einer erpresserischen Kindesentführung, 
eines Mädchenhandels
oder eines gemeingefährlichen Verbrechens

zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Er
folg noch abgewendet werden kann, glaubhaft er
fährt und es unterläßt, der Behörde oder dem Be
drohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

§239

Schwerer Gewahrsamsbruch

Wer
2. unbefugt ein Siegel, das im Auftrag eines staat

lichen Organs angelegt wurde, bricht oder ablöst,

1. beschlagnahmte, gepfändete . . . (bei § 133 StGB 
West) Sachen unbefugt vernichtet, beschädigt oder 
beiseite schafft;

um einen erheblichen Nachteil zu verursachen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwor
tung gezogen.

§225
Unterlassung der Anzeige

(1) Wer von dem Vorhaben, der Vorbereitung oder 
der Ausführung

1. eines Verbrechens gegen den Frieden und die 
Menschlichkeit (§§ 85 bis 89, 91 bis 93);

2. eines Verbrechens gegen die Deutsche Demokrati
sche Republik (§§ 96 bis 105, § 106 Absatz 2, §§ 107, 
108,110);

3. eines Verbrechens gegen das Leben (§§ 112, 113);

4. eines Verbrechens oder Vergehens gegen die all
gemeine Sicherheit oder gegen die staatliche Ordnung 
(§§ 185, 186, 190, 198, 213 Absatz 2 Ziffern 1 bis 4);

5. eines Vergehens oder Verbrechens des Mißbrauchs 
von Waffen oder Sprengmitteln (§§ 206, 207);

6. eines Verbrechens oder Vergehens der Fahnen
flucht (§ 254)
vor dessen Beendigung glaubwürdig Kenntnis er
langt und dies nicht unverzüglich zur Anzeige bringt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öf
fentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer glaubwürdig Kennt
nis von einem Waffenversteck erlangt und dies nicht 
unverzüglich zur Anzeige bringt.


